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Öffentlicher Landentzug
ob Straße, Bahnlinie oder Hochwasserschutz – bei großen Infrastrukturprojekten 
sind Landwirte oft die Leidtragenden. Wer gut informiert ist, kann sich jedoch zur 
Wehr setzen, einfluss nehmen und eine angemessene entschädigung verhandeln. 

D er Entzug von Land durch 
die öffentliche Hand kann 
Eigentümer und Pächter 

landwirtschaftlicher Flächen auf 
verschiedene Art und Weise betref-
fen: dauerhaft, vorübergehend oder 
auch in Form einer qualitativen Ver-
schlechterung der Bewirtschaftung 
(siehe nebenstehende Übersicht). So 
vielgestaltig wie die Erscheinungsfor-
men des öffentlichen Landentzugs 
sind, so vielfältig sind auch die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme und 
der Kompensation durch die Betrof-
fenen. Immer lohnt es sich, um sei-
ne Fläche zu kämpfen, denn Flächen 
sind nicht vermehrbar und für die 
meisten Betriebe existenznotwendig.

Wie man sich wirksam gegen ei-
nen Landentzug zur Wehr setzt, rich-
tet sich nach dem konkreten Einzel-
fall. Allgemeingültige Rezepte gibt 
es nicht. Mit Fantasie und Realitäts-
sinn gleichermaßen, sind ganzheit-
liche Lösungen unter Einbeziehung 
nicht nur steuerrechtlicher, betriebs-
wirtschaftlicher, sondern auch fami-
liärer Aspekte zu suchen.

Von der Planung bis zur Enteig-
nung in ihren vielfältigen Erschei-
nungsformen (z. B. Zwangsbelastung, 

Besitzeinweisung, Flurbereinigungs-
anordnung) ist es ein langer Weg, der 
viele Möglichkeiten der Einflussnah-
me bietet. Diese gilt es zu erkennen 
und wahrzunehmen. Wer erst re-
agiert, wenn der Bulldozer vor der 
Haustür steht, hat etwas versäumt.

Die rechtlichen Möglichkeiten der 
Einflussnahme sind zunächst davon 
abhängig, welche Rechtsgrundlagen 
für die beabsichtigte Maßnahme 
bestehen und welche Verfahrens-
vorgaben sich daraus ergeben. Ne-
ben den länderspezifischen Enteig-

nungsgesetzen bestehen eine Reihe 
von Spezialregelungen, wie z. B. das 
Fernstraßengesetz für den Bau von 
Autobahnen und Bundesfernstraßen, 
das Allgemeine Eisenbahngesetz für 
den Schienenwegebau, das Energie-
wirtschaftsgesetz für Energieversor-
gungsleitungen usw.

Allen Regelungen ist gemeinsam, 
dass die Zulassung flächenbean-
spruchender Vorhaben in der Regel 
eine staatliche bzw. kommunale Pla-
nungsentscheidung voraussetzt. Eine 
solche Planungsentscheidung voll-
zieht sich je nach Bedeutung in ver-
schiedenen Stufen. In jeder Stufe gibt 
es Möglichkeiten der Einflussnahme. 
Am Beginn stehen politische Ent-
scheidungen (z. B. Bundesverkehrs-
wegeplan). Diese Entscheidungen 
werden sodann in einem Raumord-
nungsverfahren konkretisiert. Hier 
hat der Betroffene noch keine Rechts-
schutzmöglichkeiten, da in diesem 
Verfahrensstadium auch noch kei-
ne parzellenscharfe Planung vorliegt 
und meist nur die allgemeine Gefahr 
einer Flächenbeanspruchung droht. 
Gleichwohl ist zu empfehlen, von den 
auch hier bestehenden Möglichkei-
ten der öffentlichen Beteiligung Ge-
brauch zu machen, insbesondere 
hier schon auf politische Entschei-
dungsträger, Stimmkreisabgeordne-
te u. a. durch Unterschriftensamm-
lung, Bildung einer Bürgerinitiative 
etc. einzuwirken. 

Im nächsten Planungsschritt er-
folgt dann die Vorlage parzellen-
scharfer Pläne durch den Vorhabens- 
träger. Schon in diesem Stadium 
muss der Vorhabensträger, also z. B. 
die Straßenbaubehörde, die betrof-
fene Öffentlichkeit frühzeitig über 
die Ziele des Vorhabens, die Mittel 

Beim Bau neuer Straßen oder anderer Infrastrukturmaßnahmen 
müssen Landwirte häufig Flächen an die öffentliche Hand abtreten.

Welche Folgen 
für meinen Hof?

Jeder Grundeigentümer sollte 
nach der einleitung eines plan-

feststellungsverfahrens prüfen, 
ob und in welcher art das Vorha-
ben sein Grundstück und seinen 
Betrieb betrifft.

 ● Werden anbauflächen ent-
zogen oder in ihrer nutzbar-
keit beeinträchtigt, z. B. durch 
Schräganschneidungen, Ver-
schattungen, Immissionen?

 ● Werden kleinklimatische Ver-
hältnisse beeinträchtigt, z. B. 
durch dämme, einschnitte, Be-
pflanzungen? Ist die entstehung 
von Kaltluftseen zu befürchten?

 ● Werden unterirdische Wasser-
läufe, Grundwasserschichten, 
drainagen, Vorfluter auf dau-
er oder während der Bauzeit be-
troffen? Können Brunnen durch  
dammbauten etc. trocken fallen 
oder verschmutzt werden?

 ● Werden Zuwegungen, Kreu-
zungen, abfahrten oder Grund-
stückszufahrten verändert? 

Nahezu zwingend ist der ein-
wand einer möglichen exis-

tenzgefährdung des Betriebes, so-
bald Flächen abgegeben werden 
müssen. dieser einwand ist nicht 
nur dem eigentümer der Flächen, 
sondern auch dem pächter eröff-
net. auch bei einer nur geringen Flä-
cheninanspruchnahme sollte man 
sich nicht scheuen, diesen einwand 
vorzutragen. 

die Frage der existenzgefährdung 
beantwortet sich nämlich nicht nur 
aus der reinen Flächenbeanspru-
chung, sondern auch aus dem Zu-
sammenwirken mit anderen, durch 
die planung sich ergebenden aus-
wirkungen, wie z. B. Umwegenach-
teile, arrondierungsverluste usw. 
auch diese Belange sind vorzutra-
gen, selbst wenn sie nicht zu einer 
entschädigungspflicht führen. 

Ab 5 % Flächenverlust besteht 
Existenzgefährdung: auch wenn 
die Rechtsprechung eine Bagatell-
grenze für die prüfung einer exis-
tenzgefährdung bei Flächenverlus-
ten bis zu 5 % annimmt, sollte man 
sich nicht scheuen, auch unterhalb 
dieser Bagatellgrenze liegende Flä-
chenentzüge als Gefährdung der 
existenz vorzutragen, da durch Son-

derfaktoren insbesondere in Betrie-
ben mit Sonderkulturen eine exis-
tenzbedrohung entstehen kann. 

die Frage der existenzgefährdung 
hat im Rahmen eines planfeststel-
lungsverfahrens eine erhebliche Be-
deutung, da sie nicht nur als indi-
vidueller Belang, sondern bei einer 
größeren Zahl durch die Maßnah-
me betroffener Betriebe auch als öf-
fentlicher Belang zu beachten ist. 
Übersieht die planfeststellungsbe-
hörde in ihrem abwägungsvorgang 
den einwand der existenzgefähr-
dung oder gewichtet sie falsch, liegt 
ein schwerwiegender abwägungs-
fehler vor, der dem Betroffenen er-
folgversprechende Klagemöglich-
keiten eröffnet. 

Planungsbehörde muss Gut-
achten erstellen: der Betroffene 
ist nicht verpflichtet, die existenz-
gefährdung selbst nachzuweisen. 
Vielmehr muss die planfeststel-
lungsbehörde gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten ein-
holen. Bestätigt sich die Befürch-
tung, dass die geplante Maßnahme 
zu einer existenzgefährdung führen 
kann, so bringt dies zwar nicht das 
geplante Vorhaben zu Fall, es zwingt 
aber die Behörde, sich intensiv mit 

der Lösung des Konflikts auseinan-
derzusetzen. Meist geschieht dies 
in der Weise, dass dem Maßnahme-
träger auferlegt wird, dem Betrof-
fenen ersatzland zur Verfügung zu 
stellen.

Anspruch auf Ersatzland bei 
Existenzgefährung:  die Feststel-
lung der existenzgefährdung vermi-
telt dem Betroffenen – zwar nicht 
im planfeststellungsverfahren, wohl 
aber in einem sich anschließenden 
enteignungsverfahren – faktisch ei-
nen anspruch auf Bereitstellung von 
ersatzland zuzüglich der notwendi-
gen Wiederbeschaffungskosten 
(z. B. Grunderwerbsteuer, Grund-
buch- und notargebühren, Mehr-
wegentschädigung, wenn die not-
wendigen ersatzflächen in größerer 
distanz gelegen sind). 

ein wirtschaftlich vernünftig den-
kender Vorhabensträger wird schon 
in einem sehr frühen Stadium auf 
erkennbar von einer existenzgefähr-
dung Betroffene zugehen und an-
gebote für tausch- oder ersatzland 
unterbreiten. Keinesfalls darf man 
sich allerdings durch unverbindliche 
Zusagen verleiten lassen, einwen-
dungen nicht zu erheben, zurück-
zunehmen oder für erledigt zu er-
klären. eine solche erklärung kann 
allenfalls am ende einer notariellen 
Urkunde stehen.

Einwand der Existenzgefährdung
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es zu verwirklichen und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen des Vor-
habens unterrichten (frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung). Auch in diesem 
Stadium bestehen noch keine effek-
tiven Rechtsschutzmöglichkeiten, 
dennoch sollte man auch schon hier 
auf die individuelle Betroffenheit 
hinweisen. 

Den Eintritt in den für den be-
troffenen Grundeigentümer recht-
lich wirklich relevanten Planungs-
abschnitt bildet der Antrag des 
Maßnahmeträgers im Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsver-
fahren. Das einfachere Plangenehmi-
gungsverfahren kommt nur dann zur 
Anwendung, wenn eine unwesentli-
che Beeinträchtigung von Belangen 
Dritter, also auch von Grundstücks-
eigentümern vorliegt. Dies ist typi-
scherweise der Fall, wenn nur eine 
vorübergehende Grundstücksinan-
spruchnahme z. B. während der Bau-
zeit als Baustreifen usw. droht. 

Der Maßnahmeträger wird hier 
versuchen, ein schriftliches Einver-
ständnis des betroffenen Grund-
stückseigentümers zur Durchfüh-
rung der Maßnahme zu erreichen. 
Ein solches Einverständnis sollte man 
nur dann erklären, wenn gleichzei-
tig auch alle Belastungen, die mit 
der Baumaßnahme einhergehen, 
zufriedenstellend und verbindlich 
(schriftlich) geklärt sind. Wenn ein-
mal die Bauerlaubnis erteilt ist, hat 
der Maßnahmeträger keinen Hand-
lungsdruck mehr, sodass sein En-
gagement um eine Problemlösung 
deutlich nachlässt.

Beschluss der 
Planfeststellung

Meist wird aber ein Planfeststel-
lungsverfahren durchgeführt. Am 
Ende eines solchen Verfahrens steht 
die Entscheidung über die Zulassung 
des Vorhabens (z. B. Straßenbau) und 
damit im Regelfall auch verbunden 
die Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit der Landinanspruchnahme 
durch den Maßnahmeträger (Stra-
ßenbauamt). Im Rahmen eines po-
sitiven Planfeststellungsbeschlusses 
wird die Zulässigkeit des Vorhabens 
festgestellt und darüber hinaus in al-
ler Regel auch über die Zulässigkeit 
der Enteignung entschieden. 

In zahlreichen gesetzlichen Rege-
lungen ist das Erfordernis des Plan-
feststellungsverfahrens, aber auch 
Besonderheiten hierzu geregelt. Am 
Verfahren beteiligt sind:

 ● Die Planfeststellungsbehörde, die 
für die Verfahrensdurchführung und 
die Entscheidung über den Planfest-
stellungsantrag zuständig ist.

 ● Die Anhörungsbehörde, die zu-
ständig ist für das Anhörungsver-
fahren, häufig aber identisch mit der 
Planfeststellungsbehörde ist.

 ● Die Träger öffentlicher Belange, 
insbesondere Naturschutzverbände, 
Bauernverband usw.

 ● Der betroffene Landeigentümer 
oder Pächter, sei er unmittelbar oder 
nur mittelbar betroffen.

Das Verfahren beginnt mit der 
Antragstellung durch Vorlage eines 
auslegungsreifen Plans nebst land-
schaftspflegerischen Begleitplan und 
soweit erforderlich einer Umwelt- 
bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
Die Planunterlagen müssen für den 
einzelnen Betroffenen erkennbar ma-
chen, welche Auswirkungen das Vor-
haben auf ihn hat. 

Folge ist eine 
Veränderungssperre

Mit der Einleitung eines solchen 
Planfeststellungsverfahrens, aber 
unter Umständen auch schon zuvor 
durch eine Plangebietsfestlegung, 
tritt eine Veränderungssperre in 
Kraft. Dies führt dazu, dass im Plan-
gebiet wesentliche wertsteigernde 
oder z. B. den geplanten Straßenbau 
erheblich erschwerende Veränderun-
gen nicht vorgenommen werden dür-
fen. Gerade für Betriebe mit Sonder-
kulturen (z. B. Obstbau, Spargelbauer 
etc.) kann dies bereits eine erhebli-
che Nutzungseinschränkung dar-
stellen, da die Anlage neuer Kultu-
ren auf bisher ungenutzten Flächen 
von der Zustimmung des Maßnah-
meträgers abhängig ist. Auch Bau-
vorhaben können nicht mehr reali-
siert werden. 

Nach Eingang der Planunterla-
gen veranlasst die Planfeststellungs-
behörde die Auslegung der Unterla-
gen in den Gemeinden, die von der 
Maßnahme betroffen sind. Die Un-
terlagen werden für die Dauer eines 
Monats zur Einsicht ausgelegt. Dies 
wird öffentlich bekannt gemacht. Zu-
sätzlich sind die Unterlagen nunmehr 
auch in das Internet zur Einsicht ein-
zustellen. Jeder, dessen Belange durch 

das Vorhaben berührt werden, kann 
bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Anhörungsbe-
hörde oder bei der Gemeinde Ein-
wendungen gegen den Plan erheben. 
Die Frist ist nicht verlängerbar. Mit 
Ablauf der Einwendungsfrist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht vorgebracht wurden. 

Für jeden vom Landentzug Betrof-
fenen ist es also sozusagen Pflicht, 
Einwendungen gegen seine Land- 
inanspruchnahme vorzubringen, 
nicht nur derjenige, dessen Grund-
stück unmittelbar betroffen wird, 
sondern auch der nur mittelbar Be-
troffene (z. B. Beeinträchtigungen 
durch Verkehrslärm etc.) ist ein-
wendungsberechtigt. Jeder Einwen-
dungsführer hat seine Einwendun-
gen so zu formulieren, dass daraus 
erkennbar wird, welche Gefahren er 
befürchtet. Spätestens in diesem Sta-
dium sollte sich der Betroffene an-

waltschaftlicher und sachverständi-
ger Hilfe bedienen. Häufig wird die 
Schwere des Eingriffs auch von den 
Betroffenen unterschätzt. Jeder wird 
zu prüfen haben, ob und in welcher 
Art das Vorhaben sein Grundstück 
und seinen Betrieb betrifft (siehe 
Übersicht).

Einwendungen 
schriftlich einreichen

Vorzutragen sind nicht nur Ein-
wendungen gegen den sich aus der 
Planung konkret ergebenden Flä-
chenentzug, sondern auch beabsich-
tigte zukünftige Entwicklungen zum 
Beispiel wie Betriebserweiterungen 
oder Aussiedlungsvorhaben. Beson-
deres Augenmerk ist auch auf die 
ausgewiesenen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen nach dem Natur-
schutzgesetz zu legen. So werden 
häufig Flächen auch außerhalb der 
unmittelbaren Baumaßnahme zur 
Durchführung von Ausgleichsmaß-
nahmen überplant. Dies wird nicht 
selten übersehen, wenn man nur auf 
den Straßenverlauf achtet. Hier soll-
te man nicht den Einwand scheuen, 
dass die Regelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes nicht nur die Mög-
lichkeit einer Ausgleichsmaßnahme 
in Trassennähe, sondern auch die 
Möglichkeit einer Ersatzmaßnahme 
anderenorts ermöglicht. 

Immer noch werden viel zu häufig 
Ausgleichsflächen einfach festgelegt 
und damit der Landwirtschaft entzo-
gen. Deshalb sollte man auf die ge-
setzliche Vorgabe hinweisen, dass zur 

Einsicht in die Planungen: Einwendungen sind schriftlich einzureichen 
und werden dann bei einem Erörterungstermin besprochen.
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Landentzug begegnet eigentü-
mern und pächtern landwirt-

schaftlicher flächen in verschie-
densten erscheinungsformen.

 ● Dauerhafte Entziehung:
Verlust von eigentums- oder 

pachtflächen durch Beanspru-
chung für öffentliche Maßnahmen, 
z. B. Überbauung durch Infrastruk-
turmaßnahmen wie Straßen, eisen-

bahntrassen, Baugebiete, anlage 
von ausgleichsflächen usw.

 ● Vorübergehende Entziehung:
Zeitlich begrenzte flächenbe-

anspruchung von eigentums- oder 
pachtflächen, z. B. für arbeitsstrei-
fen während der Bauzeit von Infra-
strukturmaßnahmen, Bauflächen 
während leitungsverlegungsarbei-
ten für telekommunikations-, Ver-

sorgungsleitungen für Gas, Wasser, 
erdöl usw.

 ● Qualitative Entziehung:
flächenbeanspruchung durch 

Minderung der nutzungsmög-
lichkeit sowohl als dauerhafte er-
scheinung (z. B. ausweisung als 
Wasserschutzgebiet, naturschutz-
rechtliche, denkmalschutzrecht-
liche anordnungen, Grünlandum-
bruchverbot) als auch nur zeitweise 
(z. B. durch eine Veränderungssper-
re bei planungsvorhaben).

Formen des öffentlichen Landentzugs



BLW 46  I  17. 11. 201742  I  BetrieBsführung

Vermeidung der Herausnahme von 
Flächen aus der Nutzung vorrangig 
zu prüfen ist, ob ein anderweitiger 
Ausgleich nicht zum Beispiel durch 
Entsieglungsmaßnahmen, Wieder-
vernetzungsmaßnahmen oder durch 
Bewirtschaftungs- oder Pflegemaß-
nahmen, die der dauerhaften Auf-
wertung des Naturhaushaltes oder 
Landschaftsbildes dienen, erbracht 
werden kann. 

Auch durch eine ökologische Auf-
wertung von Flächen, die weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden 
können (zum Beispiel Umstellung 
auf ökologischen Anbau oder zum 
Beispiel Anlage von Schnellumtriebs-
flächen entlang von Gewässern), 
kann ein effektiver Ausgleich bei 
gleichzeitiger Schonung des Land-
verbrauchs erreicht werden. Gera-
de bei dem Landentzug zur Anlage 
von Ausgleichsflächen lohnt es sich, 
durch entsprechende Einwendungen 
die Planfeststellungsbehörde zu einer 
Auseinandersetzung mit den vielfäl-
tigen Möglichkeiten anderer Aus-
gleichs- und Kompensationsmaß-
nahmen zu zwingen.

Zu Wort melden beim 
Erörterungstermin

Alle Einwendungen im Planfest-
stellungsverfahren müssen schrift-
lich und innerhalb der vom Gesetz 
vorgegebenen Frist erhoben werden. 
Eine Fristverlängerung ist nicht mög-
lich. Werden Einwendungen verspä-
tet, unklar oder gar nicht erhoben, 
sind sie ausgeschlossen. 

Die wirksam erhobenen Einwen-
dungen sind in einem Erörterungs-
termin, der wiederum mindestens 
eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt zu machen ist, zu erörtern. 
Ein solcher Erörterungstermin ist 
ein erneutes Podium, um die kon-
krete Betroffenheit, insbesondere im 
Hinblick auf einen drohenden Land-
entzug, deutlich zu machen. 

In einem Erörterungstermin sieht 
sich der Betroffene meist einer gan-
zen Phalanx von sachkundigen Ver-
tretern des Maßnahmeträgers gegen-

Nach Bekanntgabe des Planfest-
stellungsbeschlusses beginnt 

eine Frist von einem Monat, inner-
halb der gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss Klage erhoben wer-
den kann. Die Klage richtet sich auf 
Aufhebung des Planfeststellungs-
beschlusses bzw. im Einzelfall auf 
Ergänzung durch Schutzauflagen. 
Zuständig für die Klage sind die Ver-
waltungsgerichte, soweit nicht ge-
setzliche Sonderregelungen getrof-
fen wurden.

Klagebefugt ist der Eigentümer, 
dessen Grundstück unmittelbar in 

Anspruch genommen wird. Er ist 
nicht darauf beschränkt, nur eigene 
Belange geltend zu machen. Auch 
dem Pächter, der sein Pachtrecht 
verliert, steht die Klage offen. Mit-
unter kann eine solche Klageerhe-
bung aus verhandlungstaktischen 
Gründen sinnvoll sein. Dabei darf 
allerdings nicht übersehen werden, 
dass in aller Regel der Sofortvoll-
zug des Planfeststellungsbeschlus-
ses angeordnet wird. Auch im Fach-
planungsrecht gibt es Regelungen, 
wonach die Anfechtungsklage kei-
ne aufschiebende Wirkung hat. 

Klage gegen den Planbeschluss?

über, die naturgemäß motiviert sind, 
ihre Planung zu verteidigen. Hinzu 
kommt ein gewisser Zeitdruck sowie 
die Anwesenheit anderer Betroffener. 
Nicht jeder vermag in dieser Atmo-
sphäre seine Einwendungen mit dem 
notwendigen Nachhall vorzutragen.

 Im Einzelfall kann es aber auch im 
Rahmen eines solchen Erörterungs-
termins gelingen, bereits Lösungen 
zum Ausgleich des Landverlustes zu 
erreichen. Wenn zum  Beispiel ein 
Maßnahmeträger hier zusagt, für 
den Flächenverlust Ersatzland be-
reitzustellen, ist dies in das Protokoll 
aufzunehmen. Zusagen sind dann 
verbindlich. 

Plan beschlossen, 
Vorhaben genehmigt

Nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens entscheidet die Planfest-
stellungsbehörde durch Planfeststel-
lungsbeschluss. Dabei hat sie auch 
über die erhobenen Einwendun-
gen zu entscheiden und gegebenen-
falls Schutzauflagen zugunsten ein-
zelner Betroffener anzuordnen. Dies 
kann zum Beispiel auch die Bereit-
stellung eines Ersatzgrundstückes 
sein oder aber die Auflage, die un-
wirtschaftliche Zerschneidung des 
Grundbesitzes durch das Vorha-
ben auszugleichen oder zu mildern. 
Der Planfeststellungsbeschluss ist 
dem Betroffenen, über dessen Ein-
wendungen entschieden wurde, 
zuzustellen. 

Der Planfeststellungsbeschluss 
vermittelt die Genehmigung zur 
Durchführung des Vorhabens, zu-
gleich vermittelt er die Zulässigkeit 
der Enteignung. Ist in einem Vorha-
ben eine Entscheidung getroffen wor-
den, so ist diese dem Enteignungsver-
fahren zugrunde zu legen und für die 
Enteignungsbehörde bindend, gegen 
Enteignungsmaßnahmen können 
keine Einwendungen erhoben wer-
den, über die im Planfeststellungs-
verfahren der Sache nach entschie-
den worden ist oder die in diesem 
Verfahren nicht mehr erhoben wer-
den können.

Josef Deuringer
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Agrarrecht

Augsburg

Öffentlicher …
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